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RS OGH 1961/12/20 8Os316/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1961

Norm

StGB §85 A

Rechtssatz

Die Voraussetzung für die Anwendung des § 156 lit a StG ist stets gegeben, wenn ein Auge, mag es nun gesund,

geschwächt oder erblindet gewesen sein, aus dem Körper entfernt werden muß. Es ist nicht erforderlich, zu

untersuchen, ob die Entfernung des Auges eine auffallende Verunstaltung zur Folge hat.
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